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noch neun übrig , im Ganzen alſo 39 . Da die zur Ernährung der mit⸗

geführten Viehheerden nothwendigen Weidetriften hin und wieder weit

auseinander liegen mochten , ſo iſt es wahrſcheinlich , daß der Zug des

Volkes öfter , wie z. B. zwiſchen dem Berge Sinai und den Luſtgräbern

( bertl . §. 72 . ) mehrere Tage hintereinander in Bewegung war , wobei

zwar wohl von Zeit zu Zeit ein kurzer Halt gemacht , vielleicht ſogar ein

kurzes Nachtlager genommen , aber kein eigentliches regelmäßiges Lager

geſchlagen wurde . Außerdem könnte man es ſich nicht wohl vorſtellen ,

wie das Volk z. B. von den Luſtgräbern , welche ungefähr an der Spitze

des öſtlichen Meerbuſens des rothen Meeres befindlich , binnen bloß zwei

Stationen bis nach Cades Barne , an der ſüdlichen Grenze von Paläſtina ,

hätten gelangen können .

§. 101 .

Num. cp. 35. Deut. 4, 43.

Zum Schluſſe folgte ein Geſetz , nach welchem die Leviten 48 Städte

aus dem ganzen Lande mit einer 2000 Ellen im Durchmeſſer ſpannenden

Gemarkung in der Runde vom ganzen Volke zum Eigenthum erhalten

ſollten ( v. 6 8d . ) Sechs Städte , darunter drei dieſſeits und drei jenſeits

des Jordans ſollten zum Aſyl dienen für unvorſätzliche Todtſchläger

Deut . 19 , 1 — 7. ) , welche , nachdem ſie in einer im Thore der Stadt

abgehaltenen gerichtlichen Unterſuchung für unſchuldig befunden worden ,

im Umkreis der Gemarkung derſelben vollkommen ihres Lebens ſicher ſein

ſollten , wogegen ſie bis zum Tode des gerade lebenden Hohenprieſters die⸗

ſelbe unter keiner Bedingung , ſelbſt nicht gegen angebotenes Löſegeld , ſoll⸗

ten verlaſſen dürfen . Vorſätzliche und überhaupt ſchuldige Todtſchläger

wurden jedoch , nachdem ſie durch mehrere Zeugen als ſchuldig befunden ,

durch das Gericht dem Verwandten des Erſchlagenen als Bluträcher aus⸗

geliefert ( P. 16 —21. Deut . 19 , 11
—13. ) . Als Freiorte dieſſeits des

Jordans wurden von Moyſes einſtweilen bereits Boſor im Stamme Ru⸗

ben , Ramoth im Stamme Gad und Golan im Stamme Manaſſe beſtimmt .

XXIII . Moyſes . Fortſetzung .

Das Deuteronomium .

F. 102 .

Es war mittlerweile das Jahr 2565 angebrochen . Das Lager der

Ifraeliten befand ſich noch auf ſeiner alten Stelle am Fuße des Gebirges

Abarim im Jordanthale , der Stadt Jericho gegenüber ( Num . 33 , 48 . 49 .
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Deut . 32 , 49 . ) . Moyſes , der in einem Alter von 120 Jahren ſeinen

Beruf als Heerführer , Geſetzgeber und Mittler zwiſchen Gott und dem

Volke ſoweit erfüllt hatte , blieb , da der Eintritt in das gelobte Land auch

ihm unterſagt war , im Angeſichte ſeines baldigen Todes nichts mehr zu

thun übrig , als ſeine weitere perſönliche Gegenwart ſoviel als möglich

entbehrlich zu machen . Das Volk Iſrael , welches nunmehr aus einer

ganz neuen , nicht über 60 Jahre alten Generation beſtand , hatte ſeiner⸗

ſeits im Laufe ſeiner vierzigjährigen Wanderſchaft durch die Wüſte in

geiſtiger Beziehung unleugbare Fortſchritte gemacht . Auf den Standpunkt

jenes freien Gehorſams jedoch , auf welchem ſich die Erzväter Abraham ,

Iſaac und Jacob befanden , hatten ſie ſich noch keineswegs wieder erhoben

( Deut . 29 , 2 43 9, 1 — 6 ) . Es ſchien derſelbe vielmehr ſeit der Ver⸗

kaufung Joſeph ' s durch ſeine Brüder unwiederbringlich in ihnen verloren

gegangen zu ſein . Sie leiſteten zwar für den Augenblick den Anordnun⸗

gen Gottes einen im Allgemeinen pünktlichen Gehorſam , aber wie es

ſcheint hauptſächlich nur deßwegen , weil ſie augenſcheinlich im Begriff
waren , die glückliche Erbſchaft jener irdiſchen Verheißungen anzutreten ,

welche von Gott den Erzvätern waren gemacht worden . Da nun unge⸗

achtet dieſer vorherrſchenden knechtlich materiellen Geſinnung der Einzelnen

Moyſes bei dem ganzen Volke für den Augenblick durch ſein Alter , ſeinen

perſönlichen Charakter , und durch die ganze Stufenfolge der auf dem

Zuge durch die Wüſte gemachten Erfahrungen das Anſehen einer unbe⸗

ſtrittenen Superiorität genoß , ſo wendete er , da er nunmehr keine weite⸗

ren unmittelbaren Offenbarungen Gottes an das Volk mehr zu verkündi⸗

gen übrig hatte , die letzten Kräfte ſeines noch ungeſchwächten Alters

ODeut . 34 , 7. ) dazu an , um durch die Kraft des aus eigener Bewegung

geſprochenen lebendigen Wortes ſo tief und warm , als unter den beſagten
Umſtänden es möglich war , in die Herzen des von ihm geliebten Volkes

das Bewußtſein ſeines hohen Berufes einzuprägen .

F. 103 .

Der Weg , welchen Moyſes zur Erreichung dieſes Endzweckes ein⸗

ſchlug , war , daß er Alles aufbot , um den Willen des Volkes dahin zu

beſtimmen , ſich hinſichtlich der aus dem Bündniſſe Gottes mit Abraham ,

Iſaac und Jacob herfließenden , und am Berge Sinai von dem ganzen

Volke ausdrücklich eingegangenen Bundesbedingungen , je öfter und gröber

dieſelben in der Zwiſchenzeit waren übertreten worden , ſich deſto ernſtlicher

zu deren fortanigen treuen Beobachtung noch einmal förmlich und feierlich
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neuerdings verpflichten zu wollen ( Deut . 29 , 10 —15 . ) ; indem ſowie die zeit⸗

lichen Vortheile , ſo auch die Obliegenheiten dieſes Bundes nicht bloß für die

jetzige , ſondern für alle zukünftigen Generationen zugleich gelten ſollten .
Da jedoch ein ſolcher von dem ganzen Volke übereinſtimmend und gleich⸗

zeitig zu erklärender gemeinſchaftlicher Beitritt zu dem am Sinai geſtifte⸗
ten Bunde der Natur der Sache nach eine vorausgehende reifliche Vor⸗

bereitung der Einzelnen erforderte , ſo wollte Moyſes , zugleich in der

weiſen Rückſicht wie überall , ſo auch bei dieſer Gelegenheit , allen böſen

Schein der Eigenmächtigkeit von ſich abzuwehren , die feierliche Anhäng⸗

lichkeitserklärung weder beſchleunigen , noch auch dieſelbe in eigener Perſon
dem Volke abnehmen ; er beſtimmte vielmehr , daß erſt nach ſeinem Tode ,

wenn die Iſraeliten über den Jordan gezogen wären , auf den zwei bei

Sichem einander gegenüberliegenden Bergen Garizim und Ebal ( Deut . 11 ,

29 . 30 . op. 27 , 12 . 13 . ) , nach vorgängigem Brandopfer auf dem dort

zu errichtenden Altar vorerſt das ganze von ihm ſelbſt ſchriftlich verab⸗

faßte Geſetzbuch vor den Ohren des verſammelten Volkes durch die Levi⸗

ten abgeleſen , darnach auf dem Berge Garizim über die Beobachter des

göttlichen Geſetzes der Segen , auf dem Berge Ebal der Fluch über deſſen

Uebertreter ausgeſprochen ( Deut . 28. ) , und endlich zwölf feierliche Ver⸗

wünſchungsformeln ( Deut . 27 , 14 — 26 . ) , von denen die letzte alle die⸗

jenigen trifft , die irgend eines der von Gott gegebenen Geſetze böswillig
und hartnäckig übertreten würden , von dem ganzen Volke durch ein lautes

„ Amen “ ſollten bekräftiget werden . Zugleich beſtimmte er , daß zwei auf

den beiden genannten Bergen bei derſelben Gelegenheit zu errichtende

ſteinerne Säulen ( Deut . 17 , 18. ) eine klare und deutliche Abſchrift des

ſogenannten Deuteronomiums , d. h. der von Moyſes verabfaßten kurzen

Wiederholung des ganzen Geſetzes zum ewigen Andenken in Stein ge⸗

hauen , enthalten ſollten Deut . 27 , 28. ) .

§. 104 .

Dieſes ſogenannte Deuteronomium , welches nach Moyſes Anordnung

überdieß alle ſieben Jahre im Erlaßjahre am Laubhüttenfeſte dem gan⸗

zen verſammelten Volke zur Erinnerung öffentlich vorgeleſen werden

( Deut . 31 , 9 —13. ) , und von welchem ſich die zukünftigen Könige des

Volkes zu beſtändigem Gebrauche von den Leviten eine Abſchrift geben

laſſen ſollten DDeut . 17 , 18 —20 . ) , iſt allem Anſcheine nach weiter nichts

als die wörtliche Aufzeichnung jener von Moyſes vom 21 . Januar des

IunVu

enf
ſch.



89

Jahres 2565 an fortlaufenden , an das Volk gerichteten mündlichen Ab⸗

ſchiedsrede Deut . 1, 6 — ep. 30 , 20. ) , welche nebſt dem bisher An⸗

geordneten alles Uebrige enthält , was der ſterbende Geſetzgeber dem Volke
vor ſeinem Ende noch zu ſagen hatte . Dieſelbe beſteht nach einem vor⸗

ausgeſchickten geſchichtlichen Ueberblick über die ſeit der Geſetzgebung auf
dem Berge Sinat auf dem ſeitherigen Zuge durch die Wüſte gemachten

gemeinſchaftlichen Erfahrungen Deut . 1, 6 — 10 , 10. ) aus drei rheto⸗

riſch nicht ſtreng auseinander gehaltenen Abtheilungen , deren erſte eine

den Geiſt des Geſetzes aufſchließende Ermahnung zur Liebe Gottes über

Alles iſt Deut . 6, 5. ) , aus welcher als Grundbedingung zur Haltung
des ganzen Geſetzes vorausgeſetzten Geſinnung die einzelnen Ermahnungen
zur fleißigen Erinnerung an den Buchſtaben des Geſetzes ( Deut . 6, 6—9 . ) ,
zur gehorſamen Befolgung der einzelnen Vorſchriften desſelben (V. 10 —25 . ) ,
zur Vermeidung vertraulicher Gemeinſchaft mit den götzendieneriſchen Ca⸗

naanitern , welche auch nach der Eroberung des Landes noch übrig bleiben
würden ODeut . 7 , zu nachſichtsloſer Ausrottung derſelben und zu völliger
Zerſtörung ihrer Götzen , zur Dankbarkeit für die ſowohl bisher in der

Wüſte von Gott genoſſene überirdiſche Pflege , als auch für die im
Lande zu erwartenden irdiſchen Reichthümer und Lebensgenüſſe Deut.8. ) ,
zu demüthiger Erkenntniß ihrer Unwürdigkeit hinſichtlich des Empfanges
ſo großer , den Erzvätern von Gott verheißenen Wohlthaten ODeut. 9,
1 - 69, zur Beobachtung ſtrenger Billigkeit gegen Wittwen und Waiſen
Oeut . 10 , 18 . 19. ) , zu freundlicher Behandlung der Fremdlinge und

zu ſtrengem Gehorſam gegen Gottes Gebot , ſowie endlich zur Gottes⸗

furcht überhaupt unmittelbar abgeleitet werden ( Deut . 10, 12 . 13 . 20. ) .

§. 105 .

Nach einer zwiſcheneingeſchalteten kürzeren Verheißung langen Lebens
und ruhigen Beſitzes für das Volk , im Falle es die Gebote Gottes be⸗

obachten ( Deut . 11. ) , nebſt Androhung des göttlichen Fluches , wenn es

dieſelben übertreten werde, folgt in der zweiten Abtheilung der Rede Moy⸗
ſes eine lange Reihe einzelner Geſetze Deut . 12 - 26 . ) , welche wahrſchein⸗
lich alle nur eine Wiederholung bereits früher gegebener göttlicher Offen⸗
barungen die bisher erwähnten theilweiſe ergänzen , und über die ganze
theokratiſche Verfaſſung des Volkes einen anregenden Ueberblick geben.
Da in dieſer Sammlung das zunächſt für den Stamm Levi allein be⸗

ſtimmte Opfer⸗ und Ceremonialgeſetz ſo gut wie ganz übergangen iſt , ſo



laſſen ſich die von Moyſes bei dieſer Gelegenheit im Zuſammenhange auf⸗

geſtellten zunächſt moraliſchen und politiſchen Vorſchriften auf folgende

Grundzüge zurückführen .

XXIII . Moyſes . Fortſetzung .

Gottesdienſt , Gerichtsverfaſſung . Prieſter - und Königthum .

§. 106 .

Das leitende Fundament der ganzen moſaiſchen Geſetzgebung über⸗

haupt , die ausſchließliche Anbetung des einzig wahren Gottes Oeut . 6,4 .

cp. 27 , 15 . ) , der ſich Abraham , Iſaae und Jacob geoffenbart , und auf

dem Berge Sinai die zehn Gebote vor den Ohren des ganzen Volkes

verkündiget hatte , gilt auch in bürgerlicher und ſittlicher Hinſicht als

oberſter Grundſatz . Aus demſelben folgt unmittelbar 1) das Geſetz der

Zerſtörung aller götzendieneriſchen Tempel , Säulen , Haine , Altäre und

Bilder , welche die Iſraeliten in dem neu zu erobernden Lande vorfinden

würden ( Deut . 12 , 2. 3. cp. 7, 25 . 25. ) . Von den metallenen Götzen⸗

bildern ſollten ſie nicht einmal das Gold und Silber , woraus ſie gemacht

waren , ſich als Beute aneignen dürfen . 2) Die völlige , wenn auch erſt all⸗

mälige Ausrottung der ſieben canaanitiſchen Völker : der Hethiter , Girgoſiter ,

Amoriter , Chananiter , Phereſiter , Heviter und Jebuſiter ( Deut . 7, 4.95

welche noch gegenwärtig im Lande wohnten Deut . 20 , 16 —18 . cp. 7,

16 —24 . ) , von deren wechſelſeitiger freundſchaftlicher Berührung ſie weiter K

nichts als Verleitung zur Abgötterei zu befürchten hätten . 3) Das Ge⸗ 5

ſetz der Steinigung aller falſchen Propheten , und aller Iſraeliten über⸗

haupt , welche jemals ſelbſt Abgötterei treiben und Andere zu derſelben

würden verführen wollen ( Deut . 13 . 17 , 2 —7 . ) . Sollte in einer iſraeli⸗

tiſchen Stadt der Götzendienſt bereits ſich als Gewohnheit eingewurzelt

haben, ſo ſollte dieſelbe ebenſogut als eine canaanitiſche Stadt feindlich

belagert , erobert , zerſtört , ihre Einwohner ſammt Weibern und Kindern

getödtet , die Ueberreſte derſelben mit Allem , was darinen ſich befand ,

ohne Ausnahme verbrannt , dieſelbe dem Erdboden gleich gemacht und

ewiglich nicht wieder aufgebaut werden .

F. 107 .

Der an die Stelle aller bisherigen Abgötterei treten ſollende Dienſt

des allein wahren Gottes ſollte jedoch nicht an mehreren verſchiedenen
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